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Energieberatung

Kostenlose Energieberatung der Energieagentur Rhein-Sieg in 
Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW am 20. April 
2022, 14 bis 17.45 Uhr, Kliehof Bornheim; Anmeldung erforder-
lich: 02242 96930-0 oder info@energieagentur-rsk.de

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 02227 9320-0, Fax: 02227 9320-33
E-Mail: sbbmail@sbbonline.de
Homepage: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffnungszeiten Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
1. + 3. Sa. im Monat 09:00 - 13:00 Uhr 

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-460, Fax: 02222 945-115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Homepage: www.vhs-bornheim-alfter.de

24-Stunden-Hotline für Störungen der Wasserversorgung, Ab- 
wasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung:  02227 9320-77 oder 
Störungsmeldung unter www.stadtbetrieb-bornheim.de

Service

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  02222 3716
Zugang nur mit Online-Ticket!

Aktuelle Infos und Tickets gibt es unter: 
www.hallenfreizeitbad.de

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 938-565, Fax: 02222 938-567
E-Mail: stadtbuecherei@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de/stadtbuecherei

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Alle Fraktionen bieten regelmäßig Sprechstunden in ihren Büros 
im Servatiuscenter, Servatiusweg 19-23, Gebäude B, 3. OG. an. 
CDU  02222 9956325, cdu-fraktion@rat.stadt-bornheim.de
SPD  02222 9956331, fraktion@spd-bornheim.nrw
Bündnis 90/Die Grünen  02222 9956328, 

0151 20746104, gruene@rat.stadt-bornheim.de
UWG/Forum  02222 9956345, h.g.feldenkirchen@t-online.de
FDP  02222 9956355, fraktion@fdp-bornheim.de
ABB  0151-72211101, bornheimer123@yahoo.de

Fraktionen

Bürgersprechstunde in der Regel jeden 1. und 3. Donnerstag im 
Monat ab 16 Uhr. Anmeldung notwendig unter  02222 945-101

Bürgermeister

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-0, Fax: 02222 945-126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de
Amt für Kinder, Jugend und Familien:
Brunnenallee 31, 53332 Bornheim,  02222 9437-0
Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 02222 945-181 oder -182
Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Öffnungszeiten Amt für Soziales, Wohnen und Inklusion: 
mittwochs geschlossen
Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
Nähere Informationen: www.bornheim.de/oeffnungszeiten
Besucher aller Dienststellen müssen einen medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz tragen. Es gilt die 3G-Pflicht.

Die Sitzungen sind öffentlich und finden – soweit nicht anders angegeben – im Ratssaal des
Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2, statt.

Die Termine gelten vorbehaltlich möglicher Einschränkungen.
Bitte beachten Sie zur Teilnahme die aktuell geltende Coronaschutzverordnung.

Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Publikumsplätzen zur Verfügung.
Diese werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.

Anmeldungen können per E-Mail an claudia.gronewald@stadt-bornheim.de oder
telefonisch unter 02222 945-218 erfolgen.

In den Sitzungsräumlichkeiten ist durchgängig eine FFP2-Maske zu tragen.
Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind Personen, die aus medizinischen Gründen keine

Maske tragen können. Dies ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen.
Die Teilnehmer*innen müssen außerdem vollständig geimpft oder genesen sein oder

über einen bescheinigten höchstens 24 Stunden zurückliegenden negativen
Corona-Antigen-Schnell- oder PCR-Test verfügen.

Vor Ort kann rechtzeitig vor der Sitzung ein beaufsichtigter kostenfreier Selbsttest
durchgeführt werden. Die Nachweise sind am Eingang vorzuzeigen.

Aktuelle Informationen im Internet unter www.bornheim.de
oder unter session.stadt-bornheim.de.

Die nächsten Sitzungen 
Ausschuss für Bürgerangelegenheiten
Dienstag, 05.04.2022, 18 Uhr

Integrationsausschuss
Mittwoch, 06.04.2022, 18 Uhr

Ausschuss für Umwelt, Klima,
Landwirtschaft, Wald und Natur
Mittwoch, 27.04.2022, 18 Uhr

Haupt- und Finanzausschuss
Donnerstag, 28.04.2022, 18 Uhr
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Bekanntmachung der 21. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung 

der Stadt Bornheim vom 17.07.1992
Der Rat hat in seiner Sitzung am 17.03.2022 auf-
grund des § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 41 
Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch 

Artikel 7 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. 
NRW. S. 1346), mit der Mehrheit der gesetzlichen 
Zahl der Mitglieder folgende 21. Satzung zur Ände-
rung der Hauptsatzung der Stadt Bornheim vom 
17. Juli 1992 beschlossen:

Amtliche Bekanntmachung

Artikel I

Die Hauptsatzung der Stadt Bornheim vom 17.07.1992 wird 
wie folgt geändert:

1. § 5 erhält folgende neue Fassung:

§ 5 Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO an den 
Rat

(1) Der Rat bildet einen Ausschuss für Bürgerangelegenhei-
ten, der für die Erledigung von Anregungen und Beschwer-
den nach § 24 GO zuständig ist. Der Ausschuss für Bürger-
angelegenheiten prüft und berät die Anregungen und Be-
schwerden und verweist diese zur Entscheidung an die 
nach der Zuständigkeitsordnung zuständige Stelle. Der 
Ausschuss für Bürgerangelegenheiten kann der für die in-
haltliche Entscheidung über Anregungen und Beschwer-
den zuständigen Stelle Empfehlungen zur Entscheidung 
aussprechen. Insofern gelten die jeweiligen Fachaus-
schüsse als mit der Erledigung von Anregungen und Be-
schwerden beauftragt.
(2) Anregungen oder Beschwerden, die nicht in den Aufga-
benbereich der Stadt fallen, sind 
vom Bürgermeister/von der Bürgermeisterin an die zu-
ständige Stelle weiterzuleiten. Der Antragsteller/Die An-
tragstellerin ist hierüber zu unterrichten. Beinhaltet die 
Eingabe weder Anregungen noch Beschwerden, unterrich-
tet der Bürgermeister/die Bürgermeisterin den Antrag-
steller/die Antragstellerin unmittelbar, dass die Eingabe 
die Voraussetzungen eines Bürgerantrages im Sinne der 
Gemeindeordnung nicht erfüllt.
(3) Der Bürgermeister/ Die Bürgermeisterin bestätigt dem 
Antragssteller / der Antragstellerin unmittelbar den Ein-
gang und benennt den Termin der Sitzung des Ausschus-

ses für Bürgerangelegenheiten, in der das Anliegen vor-
aussichtlich behandelt werden kann. Grundsätzlich ist dies 
frühestens der Fall, wenn die Anregung oder Beschwerde 
der Verwaltung mindestens am 28.Tag vor der betreffen-
den Sitzung des Bürgerausschusses vorgelegen hat. Der 
Antragssteller / die Antragstellerin erhält spätestens zwölf 
Tage vor der Sitzung die Einladung sowie die seinen/ ihren 
Antrag betreffende Sitzungsvorlage des Ausschusses. Der 
Bürgermeister / die Bürgermeisterin unterrichtet den An-
tragsteller / die Antragstellerin schriftlich über die ab-
schließende Stellungnahme zu den Anregungen und Be-
schwerden.
(4) Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten tagt nicht 
ausschließlich im Rathaus, sondern bei Bedarf an unter-
schiedlichen Orten im Stadtgebiet. 

2. § 9 erhält folgende neue Fassung:

§ 9 Fraktionen und Fraktionsvorsitzende

Jede Fraktion hat Anspruch auf pauschalen Ersatz der 
Auslagen in Höhe von monatlich 375,00 Euro. Pro Ratsmit-
glied erhöht sich dieser Anspruch um 30,00 Euro pro Mo-
nat. Über die Verwendung der Mittel ist ein jährlicher Nach-
weis in einfacher Form zu führen, welcher dem/der Bür-
germeister/in vorzulegen und von diesem/dieser ohne Ein-
schaltung des Rechnungsprüfungsamtes oder des Rech-
nungsprüfungsausschusses zu prüfen ist. Es reicht aus, 
die wesentlichen Ausgabenarten (z.B. Personalausgaben, 
Bürokosten, Reisekosten, Fachliteratur, Öffentlichkeitsar-
beit, Fortbildung, …) als Gesamtposition aufzuführen. Wei-
ter ist eine Versicherung der Fraktionsvorsitzenden erfor-
derlich, dass die Haushaltsmittel und Sachleistungen be-
stimmungsgemäß, d.h. nur für die Geschäftsbedürfnisse 
der Fraktionen verwendet worden sind.

Bei begründeten Zweifeln können diese durch die Frakti-
onsvorsitzenden z.B. durch Vorlage einzelner Belege aus-
geräumt werden.
Jede Fraktion hat darüber hinaus Anspruch auf ein ausge-
stattetes Büro mit Technik-Arbeitsplatz sowie nach Ver-
fügbarkeit Anspruch auf die Nutzung von Sitzungsräumen 
im Rathaus.

3. §1 5 erhält folgende neue Fassung:

§ 15 Zuständigkeit für dienstrechtliche und arbeitsrecht-
liche Entscheidungen

Entscheidungen, die das beamtenrechtliche Grundver-
hältnis oder das Arbeitsverhältnis von Bediensteten zur 
Stadt Bornheim verändern, trifft für Bedienstete in Füh-
rungsfunktionen der Haupt- und Finanzausschuss im Ein-
vernehmen mit dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Kommt ein 
Einvernehmen nicht zustande, kann der Rat diese Ent-
scheidung mit einer Mehrheit von 2/3 der gesetzlichen 
Zahl der gewählten Ratsmitglieder treffen.
Bedienstete in Führungsfunktionen sind Leiter/Leiterin-
nen von Organisationseinheiten, die dem Hauptverwal-
tungsbeamten/der Hauptverwaltungsbeamtin oder einem 
anderen Wahlbeamten/einer anderen Wahlbeamtin oder 
diesem/dieser in der Führungsfunktion vergleichbaren Be-
diensteten unmittelbar unterstehen, mit Ausnahme von 
Bediensteten mit Aufgaben persönlicher Referenten/Re-
ferentinnen oder Pressereferenten/Pressereferentinnen.
Alle übrigen dienstrechtlichen und arbeitsrechtlichen Ent-
scheidungen trifft der Bürgermeister/die Bürgermeisterin, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Artikel II

Die Änderungen der Hauptsatzung treten mit dem Tag 
nach der Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende 21. Satzung vom 21.03.2022 zur Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Bornheim vom 17.07.1992 mache 
ich hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in Verbin-
dung mit der Verordnung über die öffentliche Bekanntma-
chung von kommunalem Ortsrecht bekannt.

Hinweis
Ich weise gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW darauf hin, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO 
NRW gegen Satzungen nach Ablauf von sechs Monaten 
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,
1.  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-

schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
2.  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden,
3.  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder
4.  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Bornheim vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

Bornheim, den 21.03.2022
Stadt Bornheim
gez. Christoph Becker
Bürgermeister

Bekanntmachung – Wasser- und Bodenverband Vorgebirge
Die Jahreshauptversammlung der Beregnungsgruppe Brenig findet am Montag, den 4. April 2022 um 18 Uhr im Schützenhaus Brenig statt. Eingeladen sind alle Mitglieder und Nutzer von Beregnungswasser aus dem Netz der Beregnungsgruppe 
Brenig. Beschlussfähigkeit ist gegeben, unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer.

Gez. Norbert Pesch


